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Nachhaltiger Schwerlasttransport –  
Die Abrechnung elektrischer Energie für  
Oberleitungs-Lkw      
Christian R. Hein, Giverny Knezevic, Maximilian Burger, Jens Schwarz und Kerstin Lerchl-Mitsch   

Der Schwerlasttransport auf deutschen Autobahnen ist die Triebfeder der lokalen Wirtschaft. Die Bundesregierung hat mit 
dem Masterplan Ladeinfrastruktur II wichtige Schritte unternommen, um den Gütertransportsektor nachhaltiger zu  
gestalten. Die Elektrifizierung der Straßen durch die Nutzung von Oberleitungen in Kombination mit stationärem Laden 
eröffnet vielfältige Chancen für eine umweltfreundliche, wirtschaftliche und effiziente Mobilitätswende im Schwerlast-
transport. Voraussetzung ist jedoch ein entsprechendes Marktmodell, das mit den energiewirtschaftlichen Marktpro- 
zessen harmoniert.         

Zur Erreichung der Klimaschutzziele, die sich 
die Bundesregierung bis 2030 gesetzt hat, 
sind große Anstrengungen notwendig [1]. Da 
in der Europäischen Union die Kohlenstoff-
dioxid (CO2)-Emissionen von schweren Nutz-
fahrzeugen rund 6 % der CO2-Gesamtemis-
sionen und rund 25 % der CO2-Emissionen im 
Straßenverkehr ausmachen, ist in diesem Sek-
tor enormes Einsparpotenzial vorhanden [2]. 
Der Verkehrssektor kann hier einen wesent-
lichen Beitrag leisten, wobei der Umstieg auf 
alternative Antriebe und Energieträger eine 
zentrale Rolle spielen könnte. 

Mit dem Masterplan Ladeinfrastruktur II 
der Bundesregierung wurden die nächsten 
Schritte unternommen, den Gütertransport-
sektor nachhaltig zu gestalten. Die Bundes-
regierung verfolgt damit den Plan, nachhal-
tige Alternativen durch politökonomische 
Instrumente zu fördern und die Marktein-
trittsbarrieren für den Ausbau der stationären 
Ladetechnologie, Nutzung von Wechselbat-
terien sowie das induktive Laden und Ober-
leitungssysteme für Lkw zu verringern [3]. 

Die Elektrifizierung der Straße mittels Ober-
leitung, etwa in Verbindung mit stationärem 
Laden, birgt viele Potenziale für eine ökono-
mische, ökologische und schnelle Mobilitäts-
wende im Schwerlasttransport [4]. Vorausset-
zung ist jedoch ein entsprechendes Akteurs- 
modell, das mit den energiewirtschaftlichen 
Marktprozessen harmoniert. 

Hier setzen die beiden vom BMWK geförder-
ten Forschungsprojekte ELISA und AMELIE 2 
an, die in diesem Paper ausführlich darge-
stellt werden [5].

Technische Voraussetzungen  
der Oberleitungstechnologie aus 
Abrechnungssicht 

Die Oberleitungsanlage setzt sich aus einer 
Vielzahl von technischen Komponenten zu-
sammen, welche für die Energieabrech-
nung relevant sind. Nach der Erfassung der 
Wechselstrommengen über die realen Last-
gangmessungen findet eine Gleichrichtung 
in Gleichstrom statt, die in der Anlage Ver-
wendung findet. Die Oberleitungsanlage 
stellt ein neues Flexibilitätspotenzial dar, 
das in den Energiemarkt integriert werden 
muss. Dabei gilt es, kritische Netzzustände 
im angegliederten Verteilnetz zu vermeiden, 
um die Versorgungssicherheit im deutschen 
Strommarkt zu gewährleisten. Es müssen 
Mess- und Steuereinrichtungen an den Über- 
gabemessungen der Energieanlage integriert 
werden. Die Energieerfassung, individuell 
je Oberleitungs-Lkw (O-Lkw), erfolgt auf 
Fahrzeugseite durch eine Gleichstrommes-
sung im Pantographen. Diese Messungen 
sind derzeit nicht eichrechtskonform.

Energierechtliche Einordnung 
und politökonomische Annahmen 

Die rechtliche Einordnung der Oberleitungs-
infrastruktur hat Auswirkung darauf, wel-
ches Refinanzierungsinstrument (Maut, 
Netzentgelte oder Sonstiges) zur Anwen-
dung kommt. Die Oberleitungsinfrastruktur 
an Fernstraßen sollte rechtlich als Teil der 
Straße (§ 1 Abs. 4 FStrG) und als Energiean-
lage (§ 3 Nr. 15 EnWG) gelten. Aus der Ein-
ordnung als Teil der Fernstraße resultiert 
für die Electric Road Systems [6] (ERS)-Nut-

zer ein verfassungsgesichertes Zugangs- und 
Nutzungsrecht zur ERS-Infrastruktur. Da die 
ERS-Infrastruktur nach den Projekten ELISA 
und AMELIE 2 rechtlich als Teil der Fernstraße 
gilt und die Straße beim Laden und Fahren an 
der Oberleitung zur Teilnahme am Verkehr 
genutzt wird, steht allen ERS-Kunden dieses 
verfassungsgestützte Zugangsrecht zu. Wird 
die Einordnung als Fernstraße gewählt, so 
ist festzulegen, welchen energierechtlichen 
Charakter die Infrastruktur und ihre Akteu-
re im Sinne des EnWG aufweisen. Diesbe-
züglich nehmen sämtliche Modelle die Ein-
ordnung als Energieanlage gem. § 3 Nr. 15 
EnWG vor. Damit gelten elektrische Straßen-
systeme an Fernstraßen gleichzeitig als Fern-
straße und Energieanlage. 

Nach der Einordnung als Energieanlage 
gem. § 3 Nr. 15 EnWG differenzieren sich 
die Modelle erstmals. Im Sinne des AMELIE 
2-Modells sollte die Oberleitungsinfrastruk-
tur als Energieanlage eigener Art eingeordnet 
und in § 3 Nr. 17 EnWG als Ausnahme (neben 
Kundenanlagen und Wasserstoffnetzen) auf-
gelistet werden. Dem Basis- und ELISA-Modell 
liegt die Annahme zugrunde, den ERS-Be-
treiber als Letztverbraucher i.S.d. § 3 Nr. 25 
EnWG einzuordnen.

Neue Rolle des Mobilitäts- 
anbieters in den Modellen 

Der Akteur des Mobilitätsanbieters spielt so-
wohl im ELISA- als auch im AMELIE 2-Mo-
dell eine Rolle, hat jedoch unterschiedliche 
Bedeutungen. Im ELISA-Modell ist der Mobi-
litätsanbieter ein Fahrstromabrechnungs- 
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dienstleister. Das Modell geht davon aus, 
dass der ERS-Betreiber insbesondere die 
Fahrstromabrechnung (Nutzerkontakt, Infor-
mationsbereitstellung, Datenaufschlüsselung, 
Zuordnung und Rechnungsstellung) nicht 
selbst übernehmen wird. Der ELISA-Mobili-
tätsanbieter ist kein Stromlieferant. Der 
AMELIE 2-Mobilitätsanbieter tritt dagegen als 
Stromlieferant auf. Entweder ist er selbst 
ein Stromlieferant speziell für ERS oder er 
hat mehrere Stromlieferanten im Portfolio. 
Der ERS-Nutzer kann somit seinen Strom-
lieferanten selbst wählen und übernimmt 
ansonsten die gleichen Pflichten wie im 
ELISA-Modell. 

Beschreibung der Abrechnungs-
modelle 

Unter Berücksichtigung, dass die O-Lkw  
im fließenden Verkehr Energie beziehen, 
wurde zunächst eine Vielzahl von Abrech-
nungsvarianten betrachtet. Im Mittelpunkt 
stand die Frage, wie der Strom, der an der 
Oberleitung bezogen wird, dem Verbrauch 
zugeordnet und abgerechnet werden kann. 
Die verbrauchsabhängige Abrechnung von 
Fahrstrom, entgegen Pauschalen wie bspw. 
einer Flatrate, macht das Abrechnen der 
Energiekosten für O-Lkw nachvollziehbar 
und fair. Die gerechte Verteilung des Fahr-
stroms fördert die Akzeptanz bei den Spe-
diteuren. Weil mit der verbrauchsabhängi-
gen Abrechnung die effiziente Nutzung von 
Energie belohnt wird, sinkt langfristig der 
Energieverbrauch des gesamten Systems. 
Daher beruhen alle Modelle auf einer Abrech-
nung, die auf einem Energiezähler direkt auf 
dem O-Lkw basiert.

Basismodell
Im Basismodell schließen die Kunden einen 
Vertrag direkt mit dem Ladepunktbetreiber 
ab. Überträgt man diesen Ansatz auf ERS, 
tritt der ERS-Betreiber gegenüber den ERS-
Nutzern in privatrechtlicher Form auf, d.h. 
der Strom wird an sie verkauft und ver-
brauchsabhängig nach kWh abrechnet. Der 
ERS-Betreiber schließt einen Stromliefer-
vertrag mit einem Stromlieferanten seiner 
Wahl pro ERS-Abschnitt ab oder bietet die-
se Leistung selbst an. Neben dem Stromlie-
fervertrag schließt der ERS-Betreiber einen 
Netznutzungsvertrag für die Oberleitungs-
anlage in Bezug auf die vorgelagerten Netz-
ebenen ab. Dabei muss mit jedem Verteilnetz-

betreiber ein Vertrag geschlossen werden, 
an dessen Netze ERS angeschlossen sind. 
Außerdem ist ein Messstellenvertrag je Ober-
leitungsanlage abzuschließen.

ELISA-Abrechnungsmodell
Im Abrechnungsmodell ELISA gilt die stra-
ßengebundene Oberleitung bzw. der ERS-
Betreiber als Letztverbraucher (Abb. 1). Er ist 
bezüglich den der Oberleitungsanlage vor-
gelagerten Netzebenen netzentgeltpflichtig. 
Es wird von nur einem Netzbetreiber je 
Oberleitungsabschnitt ausgegangen, an des-
sen Verteilnetz der jeweilige Abschnitt ange-
schlossen ist. In diesem Abrechnungsmodell 
gibt es zu jedem Zeitpunkt nur einen Strom-
lieferanten und nur einen ERS-Betreiber. Der 
Lkw nimmt die Rolle eines dem EnWG nach-
gelagerten Endkunden an der Oberleitung 
ein. Die ERS-Nutzer sind daher keine Letzt-
verbraucher gem. § 3 Nr. 25 EnWG und damit 
auch nicht netzentgeltpflichtig für die dem 
ERS vorgelagerten Netzebenen. 

Der Stromlieferant je ERS-Abschnitt wird 
im Zuge eines Ausschreibungsverfahrens 
durch den ERS-Betreiber als öffentlichem 
Auftraggeber sowohl in Bezug auf die Fahr- 
als auch auf die Verluststrommengen ermit-
telt. Anschließend erfolgt eine öffentliche 
Auftragsvergabe. Die regulierungsrechtli-
chen Vorschriften des EnWG für Elektrizi-
tätsversorgungsnetze gelten in vollem Um-
fang bis zum Netzverknüpfungspunkt der 
Oberleitung [7].

AMELIE 2-Abrechnungsmodell
Um ein funktionierendes Finanzierungs- und 
Abrechnungsmodell für ERS zu etablieren, 
sind zwei unterschiedliche Netzsektoren, das 
Fernstraßen- und Wegekostenrecht, notwen-
dig. Fernstraßen- und Wegekostenrecht ha-
ben derzeit kaum rechtliche Anknüpfungs-
punkte zum Energiewirtschaftsrecht. Das 
AMELIE 2-Akteursmodell bezieht Akteure 
aus beiden Gebieten ein. Aus dem Fernstra-
ßen-/Mautbereich folgt insbesondere die Ein-
bindung des Fernstraßenbundesamts, des 
Bundesamts für Güterverkehr und des Maut-
systembetreibers. Aus dem energiewirtschaft-
lichen Bereich werden Stromanbieter und 
Verteilnetzbetreiber einbezogen. 

Da die ERS-Infrastruktur an das Energiever-
sorgungsnetz der allgemeinen Versorgung 
angeschlossen wird, fallen für die Netzebe-
nen oberhalb der Spannungsebene, an die 
das ERS angeschlossen ist, Netzentgelte im 
Sinne des EnWG an. Diese werden vom 
ERS-Betreiber an die Verteilnetzbetreiber 
abgeführt. Dementsprechend werden auch 
die Netznutzungsverträge zwischen dem 
ERS-Betreiber und den Verteilnetzbetreibern 
geschlossen, an deren Netze die ERS-Ab-
schnitte angeschlossen sind. Außerdem be-
steht zwischen ERS-Betreibern und jedem 
Mobilitätsanbieter (Stromlieferant für ERS), 
der Fahrstrom an ERS-Nutzer liefern möchte, 
ein ERS-Rahmenvertrag [8]. In Abb. 2 agiert 
der Mobilitätsanbieter nicht selbst als Ab-
rechnungsdienstleister. Die Mautgebühr und 

ELISA-Abrechnungsmodell – Rollenkonzept 
 Darstellung: e-netz Südhessen und COUNT+CARE

Abb. 1
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die Fahrstromkosten werden durch einen Ab-
rechnungsdienstleister an die Toll Collect 
und den Mobilitätsanbieter abgeführt. 

Blick in die Zukunft   

Mit der Liberalisierung des Fahrstrommark-
tes steigt sowohl der Wettbewerb auf den ein-
zelnen tangierten Wertschöpfungsstufen als 
auch die Komplexität in den Prozessen und 
dem hieraus resultierenden Abstimmungsbe-
darf der einzelnen Marktakteure. Es ist daher 
zu empfehlen, den Markt in Abhängigkeit 
vom ausgebauten Oberleitungsnetz langsam 
zu öffnen und zu Beginn niedrige Marktein-
trittsbarrieren zu schaffen.

In Phase 1, gleichzusetzen mit einer Markhoch-
laufphase, könnte zunächst eine verbrauchs-
unabhängige Fahrstromabrechnungsmethode 
gewählt werden, welche jedoch die Verbräuche 
in der Kalkulation berücksichtigt (Abb. 3).  
Aktuell befindet sich auf einigen O-Lkw der 
Feldversuche ein Verbrauchsmessgerät, wel-
ches sich den technischen Anforderungen ei-
nes eichrechtskonformen Gleichstromzählers 
annähert. Sollte ein eichrechtskonformer Zäh-
ler zum Zeitpunkt des Markthochlaufs noch 
nicht am Markt erhältlich sein, könnte der Ver-
brauch in kWh durch nicht eichrechtskon- 
forme Zähler gemessen und abgerechnet wer-
den. Dies wurde u.a. auf der ELISA-Teststrecke 
erprobt. Eine vergleichbare Übergangsphase 
gab es bereits beim stationären Laden. 

Sobald ein geeigneter eichrechtskonformer 
Gleichstromzähler für O-Lkw am Markt er-
hältlich ist, sollte dieser eingesetzt werden 
und hiermit Phase 2 ermöglichen. Je nach 
Marktphase sollte sich die Abrechnungsva-
riante durchsetzen, die den größten Aus-
gleich zwischen Erleichterung eines Markt-
hochlaufs (geringes Maß an Regulierung 
und technischem Aufwand) und Akzeptanz 
(Nutzerfreundlichkeit und Verbrauchsge-
rechtigkeit) schafft. In Phase 2 sollte der 
Marktakteur des Mobilitätsanbieters einge-
führt werden. Durch diesen Akteur wird 
der Aufwand beim ERS-Betreiber reduziert, 

da nun der ELISA-Mobilitätsanbieter den 
Kundenkontakt und die Fahrstromabrech-
nung gegenüber den ERS-Nutzern über-
nimmt. In Phase 2 sollten vor allem Kom-
munikations- und Datenaustauschprozesse 
erprobt und gefestigt werden.

In Phase 3 sollten die ERS-Nutzer die freie 
Wahl des ELISA-Mobilitätsanbieters haben. 
Es soll ein Wettbewerbsmarkt auf der Wert-
schöpfungsebene Service und Abrechnung 
entstehen. Durch die Rolle des Mobilitätsan-
bieters wird eine 1:n Beziehung geschaffen. 
Der Mobilitätsanbieter kann neben dem Ver-

AMELIE 2 - Abrechnungsmodell 
 Darstellung: IKEM

Abb. 2

Marktmodell im Laufe des Rollouts 
 Darstellung: e-netz Südhessen und IKEM

Abb. 3
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kauf von Mobilitätsdienstleistungen für das 
ERS auch andere Aufgaben wahrnehmen 
und z.B. Bündelprodukte mit stationärem  
Laden anbieten. Mit Phase 3 steigt die Kom-
plexität, was erst bei ausreichend großem 
Marktvolumen gerechtfertigt ist. 

Eine noch stärkere Marktöffnung wird in 
Phase 4 angestrebt. Hier übernähmen die 
Mobilitätsanbieter dieselben Aufgaben wie 
in Phase 3 und es würde zusätzlich eine 
neue Wertschöpfungsebene geschaffen. Je-
der ERS-Nutzer könnte seinen eigenen Strom-
anbieter wählen. Die Entwicklung eigener 
Fahrstromtarife gäbe zusätzliche Anreize 
zum Stromsparen. Ein regelmäßiger und 
enger Informationsaustausch zwischen Mobi-
litätsanbieter und Kunden könnte erfolgen, 
was wiederum die Akzeptanz der Kunden 
steigern und ihr Interesse am eigenen Ver-
brauch erhöhen könnte. Der direkte Wettbe-
werb zwischen Mobilitätsanbietern bietet 
beste Voraussetzungen für eine nutzer-
freundliche Fahrstrompreis- und Produkt-
bildung. In diesem Szenario sind die ERS-
Nutzer netzentgeltpflichtig. Der Ersatz-Mobi- 
litätsanbieter wird zuständig, falls kein 
Mobilitätsanbieter gewählt wurde. 

Es ist nicht zu empfehlen, mit Phase 4 be-
reits vor umfangreichem Ausbau der ERS-

Infrastruktur zu beginnen. Durch die kun-
denscharfe Bilanzierung und Netzentgelt- 
pflichtigkeit ergibt sich eine erhöhte pro-
zessuale und administrative Komplexität 
im Vergleich zum ELISA-Abrechnungsmo-
dell. Im Falle des Portfolio-Ansatzes steigt 
zusätzlich der Aufwand zur Errichtung not-
wendiger IT-Infrastruktur, da einem Mobi-
litätsanbieter n-viele Stromlieferanten zu-
geordnet sein können [9].
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